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Beschlussempfehlung 

Hannover, den 08.12.2021 

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Niedersächsischen Behindertengleichstellungs-
gesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 18/9076 

Berichterstattung: Abg. Uwe Schwarz (SPD) 

(Es ist ein schriftlicher Bericht vorgesehen.) 

Der Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung empfiehlt dem Landtag, 

1. den Gesetzentwurf der Landesregierung in der Drucksache 18/9076 mit den aus der Anlage 
ersichtlichen Änderungen anzunehmen und 

2. die in die Beratungen zum Gesetzentwurf der Landesregierung einbezogenen Eingaben 
2681/08/18 (mit Folgesatz 1) für erledigt zu erklären. 

Holger Ansmann 
Vorsitzender 
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Gesetz  Gesetz  

zur Änderung des Niedersächsischen  

Behindertengleichstellungsgesetzes 

zur Änderung des Niedersächsischen  

Behindertengleichstellungsgesetzes 

  

Artikel 1 Artikel 1 

Änderung des Niedersächsischen  

Behindertengleichstellungsgesetzes 

Änderung des Niedersächsischen  

Behindertengleichstellungsgesetzes 

  

 Das Niedersächsische Behindertengleichstellungs-

gesetz vom 25. November 2007 (Nds. GVBl. S. 661), zu-

letzt geändert durch Gesetz vom 25. Oktober 2018 

(Nds. GVBl. S. 217), wird wie folgt geändert: 

 Das Niedersächsische Behindertengleichstellungs-

gesetz vom 25. November 2007 (Nds. GVBl. S. 661), zu-

letzt geändert durch Gesetz vom 25. Oktober 2018 

(Nds. GVBl. S. 217), wird wie folgt geändert: 

  

  1. § 1 erhält folgende Fassung:   1. § 1 erhält folgende Fassung: 

  

„§ 1 „§ 1 

Ziel des Gesetzes, Verantwortung  

öffentlicher Stellen 

Ziel des Gesetzes, Verantwortung  

öffentlicher Stellen 

  

 (1) 1Ziel des Gesetzes ist es, in Erfüllung der 

Verpflichtung aus Artikel 4 des Übereinkommens 

der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 

über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 

(BGBl. II 2008 S. 1419), im Folgenden: UN-Behin-

dertenrechtskonvention, 

 (1) 1Ziel des Gesetzes ist es, in Erfüllung der 
Verpflichtungen insbesondere aus Artikel 4 des 

Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 

13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen 

mit Behinderungen (BGBl. II 2008 S. 1419), im Fol-

genden: UN-Behindertenrechtskonvention, 

  

1. Benachteiligungen von Menschen mit Behin-

derungen zu beseitigen und zu verhindern, 

1. unverändert 

  

2. die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen 

mit Behinderungen am Leben in der Gesell-

schaft in allen Lebensbereichen zu gewährleis-

ten und  

2. die volle Verwirklichung der gleichberechtig-

ten Teilhabe von Menschen mit Behinderun-

gen am Leben in der Gesellschaft in allen Le-
bensbereichen ohne jede Benachteiligung 

wegen einer Behinderung zu gewährleisten 

und zu fördern und 

  

3. Menschen mit Behinderungen eine selbstbe-

stimmte Lebensführung in Würde und die volle 

Entfaltung ihrer Persönlichkeit zu ermöglichen. 

3. unverändert 

  
2Dabei wird ihren besonderen Bedürfnissen Rech-

nung getragen. 

2Dabei wird ihren besonderen Bedürfnissen Rech-

nung getragen. 

  

 (2) 1Die öffentlichen Stellen (§ 2 Abs. 1) sollen 

in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich die in Absatz 1 

genannten Ziele verwirklichen und bei der Planung 

von Maßnahmen beachten. 2Führen die öffentlichen 

Stellen Bundesrecht aus, so sollen sie die in § 1 

Abs. 1 des Behindertengleichstellungsgesetzes 

(BGG) genannten Ziele aktiv fördern und bei der 

Planung von Maßnahmen beachten (§ 1 Abs. 2 

BGG).“ 

 (2) 1Die öffentlichen Stellen ____ sollen im 

Rahmen ihres jeweiligen Aufgabenbereichs die in 

Absatz 1 genannten Ziele aktiv fördern und bei der 

Planung von Maßnahmen beachten. 2Für die Aus-

führung von __________ Bundesrecht _________ 

gilt § 1 Abs. 2 Satz 2 des Behindertengleichstel-

lungsgesetzes (BGG) __________.“ 
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  2. § 2 wird wie folgt geändert:   2. § 2 wird wie folgt geändert: 

  

a) Der Überschrift werden ein Komma und die 

Worte „staatliche Anlaufstelle“ angefügt. 

a) unverändert 

  

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

  

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Kom-

munen“ die Worte „und deren Zusam-

menschlüsse in einer öffentlich-rechtli-

chen Rechtsform“ eingefügt.  

aa) unverändert 

  

bb) In Satz 2 Nr. 2 wird das Wort „Staatsan-

waltschaften“ durch das Wort „Behörden“ 

ersetzt. 

bb) ____ Satz 2 ____ wird wie folgt geän-

dert: 

  

 aaa) Nummer 1 wird gestrichen. 

  

 bbb) Die bisherigen Nummern 2 und 3 

werden Nummern 1 und 2. 

  

 ccc) In der neuen Nummer 1 wird das 

Wort „Staatsanwaltschaften,“ durch 

die Worte „Behörden, ausschließ-

lich“ ersetzt. 

  

 ddd) In der neuen Nummer 2 wird nach 

der Angabe „des Satzes 1,“ das 

Wort „ausschließlich“ eingefügt. 

  

c) Absatz 2 erhält folgende Fassung: c) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

  

 „(2) 1Menschen mit Behinderungen im 

Sinne dieses Gesetzes sind Menschen, die 

langfristige körperliche, seelische oder geistige 

Beeinträchtigungen oder Sinnesbeeinträchti-

gungen haben, die sie in Wechselwirkung mit 

einstellungs- und umweltbedingten Barrieren 

an der gleichberechtigten Teilhabe am Leben 

in der Gesellschaft hindern können. 2Langfris-

tig ist ein Zeitraum, der mit hoher Wahrschein-

lichkeit länger als sechs Monate andauert.“ 

 „(2) 1Menschen mit Behinderungen im 

Sinne dieses Gesetzes sind Menschen, die 

langfristige körperliche, seelische oder geistige 

Beeinträchtigungen oder Sinnesbeeinträchti-

gungen haben, die sie in Wechselwirkung mit 
verschiedenen, insbesondere einstellungs- 

und umweltbedingten Barrieren an der vollen 

und wirksamen Teilhabe am Leben in der Ge-

sellschaft auf gleichberechtigter Grundlage 

mit anderen hindern können. 2Langfristig ist 

ein Zeitraum, der mit hoher Wahrscheinlichkeit 

länger als sechs Monate andauert.“ 

  

d) Es wird der folgende Absatz 4 angefügt: d) Es wird der folgende Absatz 4 angefügt: 

  

 „(4) Das für Soziales zuständige Ministe-

rium ist staatliche Anlaufstelle im Sinne des  

Artikels 33 Abs. 1 der UN-Behindertenrechts-

konvention.“ 

 „(4) 1Das für Soziales zuständige Ministe-

rium ist staatliche Anlaufstelle im Sinne des  

Artikels 33 Abs. 1 der UN-Behindertenrechts-
konvention. 2Es koordiniert und steuert den 

Prozess der Umsetzung der UN-Behinder-

tenrechtskonvention in Niedersachsen.“ 
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  3. Die §§ 3 und 4 erhalten folgende Fassung:   3. Die §§ 3 und 4 erhalten folgende Fassung: 

  

„§ 3 „§ 3 

Frauen mit Behinderungen, Benachteiligung  

wegen mehrerer Gründe 

Frauen mit Behinderungen, Benachteiligung  

wegen mehrerer Gründe 

  

 (1) 1Zur Durchsetzung der Gleichberechtigung 

von Frauen und Männern und zur Vermeidung von 

Benachteiligungen von Frauen mit Behinderungen 

wegen mehrerer Gründe sind die besonderen Be-

lange von Frauen mit Behinderungen zu berücksich-

tigen und bestehende Benachteiligungen zu beseiti-

gen. 2Dabei sind besondere Maßnahmen zur Förde-

rung der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichbe-

rechtigung von Frauen mit Behinderungen und zur 

Beseitigung bestehender Benachteiligungen zuläs-

sig.  

 (1) unverändert  

  

 (2) Unabhängig von Absatz 1 sind die beson-

deren Belange von Menschen mit Behinderungen, 

die von Benachteiligungen wegen einer Behinde-

rung und wenigstens eines weiteren in § 1 des All-

gemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) vom 

14. August 2006 (BGBl. I S. 1897), zuletzt geändert 

durch Artikel 8 des Gesetzes vom 3. April 2013 

(BGBl. I S. 610), in der jeweils geltenden Fassung 

genannten Grundes betroffen sein können, zu be-

rücksichtigen. 

 (2) Unabhängig von Absatz 1 sind die beson-

deren Belange von Menschen mit Behinderungen, 

die von Benachteiligungen wegen einer Behinde-

rung und wenigstens eines weiteren in § 1 des All-

gemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) 

__________ genannten Grundes betroffen sein 

können, zu berücksichtigen. 

  

§ 4 § 4 

Benachteiligungsverbot für öffentliche Stellen Benachteiligungsverbot für öffentliche Stellen 

  

 (1) 1Eine öffentliche Stelle im Sinne des § 2 

Abs. 1 darf Menschen mit Behinderungen nicht be-

nachteiligen. 2Eine Benachteiligung liegt vor, wenn 

Menschen mit und ohne Behinderungen ohne  

zwingenden Grund unterschiedlich behandelt wer-

den und dadurch Menschen mit Behinderungen in 

der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der 

Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar beeinträch-

tigt werden. 3Eine Benachteiligung liegt auch bei ei-

ner Belästigung im Sinne des § 3 Abs. 3 und 4 AGG 

vor, mit der Maßgabe, dass § 3 Abs. 4 AGG nicht 

auf den Anwendungsbereich des § 2 Abs. 1 Nrn. 1 

bis 4 AGG begrenzt ist. 4Bei einem Verstoß gegen 

eine Verpflichtung zur Herstellung von Barrierefrei-

heit wird das Vorliegen einer Benachteiligung wider-

leglich vermutet. 

 (1) 1Eine öffentliche Stelle __________ darf 

Menschen mit Behinderungen nicht benachteiligen. 
2Eine Benachteiligung liegt vor, wenn Menschen mit 

und ohne Behinderungen ohne zwingenden Grund 

unterschiedlich behandelt werden und dadurch 
Menschen mit Behinderungen in der vollen und 

wirksamen Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 

auf gleichberechtigter Grundlage mit anderen 

unmittelbar oder mittelbar beeinträchtigt werden. 
3Eine Benachteiligung liegt auch bei einer Belästi-

gung im Sinne des § 3 Abs. 3 und 4 AGG vor, mit 

der Maßgabe, dass § 3 Abs. 4 AGG nicht auf den 

Anwendungsbereich des § 2 Abs. 1 Nrn. 1 bis 4 

AGG begrenzt ist. 4Bei einem Verstoß gegen eine 

Verpflichtung zur Herstellung von Barrierefreiheit 

wird das Vorliegen einer Benachteiligung widerleg-

lich vermutet. 

  

 (2) 1Die Versagung angemessener Vorkehrun-

gen für Menschen mit Behinderungen ist eine Be-

nachteiligung im Sinne dieses Gesetzes. 2Ange-

messene Vorkehrungen sind Maßnahmen, die im 

 (2) 1Die Versagung angemessener Vorkehrun-

gen für Menschen mit Behinderungen ist eine Be-

nachteiligung im Sinne dieses Gesetzes. 2Ange-

messene Vorkehrungen sind Maßnahmen, die im 
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Einzelfall geeignet und erforderlich sind, um zu ge-

währleisten, dass ein Mensch mit Behinderungen 

gleichberechtigt mit anderen alle Rechte genießen 

und ausüben kann, und die die öffentlichen Stellen 

nach § 2 Abs. 1 nicht unverhältnismäßig oder unbil-

lig belasten. 

Einzelfall geeignet und erforderlich sind, um zu ge-

währleisten, dass ein Mensch mit Behinderungen 

gleichberechtigt mit anderen alle Rechte genießen 

und ausüben kann, und die die öffentlichen Stellen 

__________ nicht unverhältnismäßig oder unbillig 

belasten. 

  

 (3) 1In Bereichen bestehender Benachteiligun-

gen von Menschen mit Behinderungen gegenüber 

Menschen ohne Behinderungen sind besondere 

Maßnahmen zum Abbau und zur Beseitigung dieser 

Benachteiligungen zulässig. 2Bei der Anwendung 

von Gesetzen zur tatsächlichen Durchsetzung der 

Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist 

den besonderen Belangen von Frauen mit Behinde-

rungen Rechnung zu tragen. 

 (3) unverändert 

  

 (4) Besondere Benachteiligungsverbote zu-

gunsten von Menschen mit Behinderungen in ande-

ren Rechtsvorschriften bleiben unberührt.“ 

 (4) Besondere Benachteiligungsverbote zu-

gunsten von Menschen mit Behinderungen in ande-
ren Rechtsvorschriften, insbesondere im Neunten 

Buch des Sozialgesetzbuchs, bleiben unberührt.“ 

  

  4. Nach § 4 wird der folgende § 4 a eingefügt:   4. Nach § 4 wird der folgende § 4 a eingefügt: 

  

„§ 4 a „§ 4 a 

Gremien Gremien 

  
 1Bei der Besetzung von Kommissionen,  

Arbeitsgruppen, Vorständen, Beiräten und gleichar-

tigen Gremien, die von öffentlichen Stellen einge-

richtet oder besetzt werden, wirken diese darauf hin, 

dass Menschen mit Behinderungen angemessen 

berücksichtigt werden. 2Rechtsvorschriften über die 

Besetzung mit Personen, die eine bestimmte Funk-

tion innehaben oder in diese Funktion gewählt wer-

den, bleiben unberührt.“ 

 1Soweit __________ öffentliche_ Stellen 

Kommissionen, Arbeitsgruppen, Vorstände_, Auf-

sichts- und Verwaltungsräte, Beiräte_ und sons-

tige Gremien __________ einrichten oder über 

deren Zusammensetzung entscheiden oder de-

ren Mitglieder bestimmen können, sollen sie 

__________ Menschen mit Behinderungen ange-
messen berücksichtigen ____. 2Rechtsvorschriften 

über die Besetzung von Gremien mit Personen, die 

wegen ihrer Funktion ____ oder aufgrund einer 

Wahl Mitglied des Gremiums sind, bleiben unbe-

rührt.“ 

  

  5. § 6 wird wie folgt geändert:   5. § 6 wird wie folgt geändert: 

  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

  

aa) In Satz 1 werden die Worte „Ein Mensch 

mit Hör- oder Sprachbehinderung hat“ 

durch die Worte „Menschen mit Kommu-

nikationsbeeinträchtigungen haben“ und 

das Wort „seiner“ durch das Wort „ihrer“ 

ersetzt. 

aa) In Satz 1 werden die Worte „Ein Mensch 

mit Hör- oder Sprachbehinderung hat“ 

durch die Worte „Menschen mit Kommu-
nikationsbeeinträchtigungen haben“ er-

setzt, nach dem Wort „über“ das Wort 

„andere“ eingefügt und das Wort „sei-

ner“ durch das Wort „ihrer“ ersetzt. 

  

bb) In Satz 3 werden nach dem Wort „Form“ 

die Worte „oder in Gebärdensprache“ 

eingefügt. 

bb) unverändert 
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b) Es wird der folgende Absatz 3 angefügt: b) Es wird der folgende Absatz 3 angefügt: 

  

 „(3) Das für Soziales zuständige Ministe-

rium wird ermächtigt, durch Verordnung Best-

immungen zu erlassen über  

 „(3) Das für Soziales zuständige Ministe-

rium wird ermächtigt, durch Verordnung Best-

immungen zu erlassen über  

  

 0/1. die geeigneten Kommunikationshilfen im 

Sinne des Absatzes 1, 

  

1. Anlass und Umfang des Anspruchs auf 

Bereitstellung geeigneter Kommunikati-

onshilfen, 

1. das Nähere der Voraussetzungen und 

des Umfangs des Anspruchs auf Bereit-

stellung geeigneter Kommunikationshil-

fen, 

  

2. Art und Weise der Bereitstellung geeig-

neter Kommunikationshilfen, 

2. die Art und Weise der Bereitstellung ge-

eigneter Kommunikationshilfen_ und 

  

3. die Grundsätze für eine angemessene 

Vergütung oder eine Erstattung notwen-

diger Aufwendungen für den Einsatz ge-

eigneter Kommunikationshilfen und 

3. in Anlehnung an das Justizvergü-

tungs- und -entschädigungsgesetz die 

Grundsätze für eine angemessene Ver-

gütung oder eine Erstattung notwendiger 

Aufwendungen für den Einsatz geeigne-
ter Kommunikationshilfen, soweit nicht 

Absatz 2 Satz 2 gilt. 

  

4. die geeigneten Kommunikationshilfen im 

Sinne des Absatzes 1.“ 

4. __________ (jetzt Nummer 0/1)“ 

  

  6. § 7 wird wie folgt geändert:   6. § 7 wird wie folgt geändert: 

  

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

  

 „(1) 1Neubauten öffentlicher Stellen sind 

nach den allgemein anerkannten Regeln der 

Technik, wie in der Niedersächsischen Bau-

ordnung vorgegeben, barrierefrei zu gestalten. 
2Von den allgemein anerkannten Regeln der 

Technik kann abgewichen werden, wenn mit 

einer anderen Lösung die Anforderungen an 

die Barrierefreiheit in gleichem Maße erfüllt 

werden. 3Große Um- oder Erweiterungsbauten 

öffentlicher Stellen sollen barrierefrei im Sinne 

der Sätze 1 und 2 gestaltet werden. 4Ausnah-

men von Satz 3 sind zulässig, soweit die An-

forderungen an die Barrierefreiheit nur mit ei-

nem unverhältnismäßigen Mehraufwand erfüllt 

werden können.“ 

 „(1) 1Neubauten sowie große Um- oder 

Erweiterungsbauten öffentlicher Stellen sind in 

entsprechender Anwendung der in oder 

aufgrund der Niedersächsischen Bauordnung 

getroffenen Bestimmungen __________ 

barrierefrei zu gestalten. 2Von diesen Anfor-

derungen kann abgewichen werden, wenn mit 

einer anderen Lösung die Anforderungen an 

die Barrierefreiheit in gleichem Maße erfüllt 
werden. 3__________ 4Bei großen Um- oder 

Erweiterungsbauten sind Ausnahmen von 

Satz 1 zulässig, soweit die Anforderungen an 

die Barrierefreiheit nur mit einem unverhältnis-

mäßigen Mehraufwand erfüllt werden können. 
5Die Bestimmungen der Niedersächsischen 

Bauordnung bleiben im Übrigen unbe-

rührt.“ 

  

b) Es wird der folgende Absatz 3 angefügt: b) Es wird der folgende Absatz 3 angefügt: 

  

 „(3) 1Die öffentlichen Stellen sind ver-

pflichtet, die Barrierefreiheit bei Anmietung der 

 „(3) 1Die öffentlichen Stellen sind ver-
pflichtet, die Barrierefreiheit bei der Anmietung 
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von ihnen genutzten Bauten zu berücksichti-

gen. 2Sie sollen grundsätzlich nur barrierefreie 

Bauten oder Bauten, in denen die baulichen 

Barrieren unter Berücksichtigung der bauli-

chen Gegebenheiten abgebaut werden kön-

nen, anmieten, soweit die Anmietung nicht bei 

gleicher Funktionalität und regionaler Veror-

tung eine unangemessene wirtschaftliche Be-

lastung zur Folge hätte.“ 

der von ihnen genutzten Bauten zu berück-

sichtigen. 2Sie sollen ____ nur barrierefreie 

Bauten oder Bauten, in denen die baulichen 

Barrieren unter Berücksichtigung der bauli-

chen Gegebenheiten abgebaut werden kön-
nen, anmieten. 3Satz 2 gilt nicht, falls die An-

mietung eines Gebäudes, das die Anforde-

rungen des Satzes 2 erfüllt, __________ 

eine unangemessene wirtschaftliche Belas-

tung zur Folge hätte.“ 

  

  7. § 8 wird wie folgt geändert:   7. § 8 wird wie folgt geändert: 

  

 0/a) In der Überschrift wird das Wort „Beschei-

den“ durch die Worte „Verwaltungsakten, 

Verträgen“ ersetzt. 

  

a) In Absatz 1 werden nach dem Wort „Beschei-

den“ ein Komma und das Wort „Allgemeinver-

fügungen“ eingefügt und die Worte „Behinde-

rungen von Menschen“ durch die Worte „die 

unterschiedlichen Bedürfnisse von Menschen 

mit Behinderungen“ ersetzt. 

a) In Absatz 1 werden ____ das Wort „Beschei-

den“ __________ durch das Wort „Verwal-

tungsakten“ ____ und die Worte „Behinderun-

gen von Menschen“ durch die Worte „die un-

terschiedlichen Bedürfnisse von Menschen mit 

Behinderungen“ ersetzt. 

  

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

  

 „(2) Die öffentlichen Stellen haben Men-

schen mit Behinderungen auf Verlangen Be-

scheide, Allgemeinverfügungen, öffentlich-

rechtliche Verträge und Vordrucke kostenfrei 

auch in einer für diese geeigneten und wahr-

nehmbaren Form zugänglich zu machen, so-

weit dies zur Wahrnehmung von Rechten im 

Verwaltungsverfahren erforderlich ist.“ 

 „(2) Die öffentlichen Stellen haben Men-
schen mit Behinderungen auf Verlangen Ver-

waltungsakte__________, öffentlich-rechtli-

che Verträge und Vordrucke kostenfrei auch in 

einer für diese geeigneten und wahrnehmba-

ren Form zugänglich zu machen, soweit dies 

zur Wahrnehmung von Rechten im Verwal-

tungsverfahren erforderlich ist.“ 

  

  8. In § 9 c Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 werden die Worte „des 

Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG)“ durch 

die Angabe „BGG“ ersetzt. 

  8. In § 9 c Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 werden die Worte „des 
Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) vom 

27. April 2002 (BGBl. I S. 1467), zuletzt geändert 

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 10. Juli 2018 

(BGBl. I S. 1117),“ durch die Angabe „BGG“ ersetzt.   

  

  9. In § 10 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „eine“ 

das Wort „hauptamtliche“ und nach dem Wort „ei-

nen“ das Wort „hauptamtlichen“ eingefügt.  

  9. In § 10 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „eine“ 
das Wort „hauptberufliche“ und nach dem Wort „ei-

nen“ das Wort „hauptberuflichen“ eingefügt.  

  

10. § 11 wird wie folgt geändert: 10. § 11 wird wie folgt geändert: 

  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

  

aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1 und 

wie folgt geändert: 

aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1 und 

wie folgt geändert: 

  

Die Angabe „den §§ 3, 4 und 6 bis 9“ wird 

durch die Worte „diesem Gesetz“ ersetzt.  

Die Angabe „den §§ 3, 4 und 6 bis 9“ wird 
durch die Worte „diesem Gesetz mit 

Ausnahme der §§ 9 bis 9 e“ ersetzt.  
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bb) Es wird der folgende Satz 2 angefügt: bb) Es wird der folgende Satz 2 angefügt: 

  

„2Soweit die öffentlichen Stellen Bundes-

recht ausführen, hat die oder der Landes-

beauftragte darauf hinzuwirken, dass  

die Ziele des § 1 Abs. 1 BGG aktiv geför-

dert und bei der Planung von Maßnah-

men beachtet werden.“ 

„2__________ Die oder der Landesbe-

auftragte hat ferner darauf hinzuwirken, 

dass die Verpflichtungen nach § 1 

Abs. 2 Satz 2 BGG __________ erfüllt 

werden.“ 

  

b) Es wird der folgende neue Absatz 2 eingefügt: b) Es wird der folgende neue Absatz 2 eingefügt: 

  

 „(2) Die oder der Landesbeauftragte 

nimmt ferner die Aufgabe des staatlichen  

Koordinierungsmechanismus gemäß Arti-

kel 33 Abs. 1 und 3 der UN-Behindertenrechts-

konvention wahr.“ 

 „(2) Die oder der Landesbeauftragte 
nimmt ferner unter Einbeziehung der Zivilge-

sellschaft die Aufgabe des staatlichen  

Koordinierungsmechanismus gemäß Arti-

kel 33 Abs. 1 __________ der UN-Behinder-

tenrechtskonvention wahr.“ 

  

c) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden Ab-

sätze 3 und 4. 

c) unverändert 

  

d) Der neue Absatz 3 wird wie folgt geändert: d) unverändert 

  

aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1 und 

wie folgt geändert: 

 

  

Die Worte „den Gesetzes-, Verordnungs- 

und sonstigen wichtigen Vorhaben“ wer-

den durch die Worte „der Vorbereitung 

von Gesetzen, Verordnungen und sonsti-

gen wichtigen Vorhaben“ ersetzt. 

 

  

bb) Es wird der folgende Satz 2 angefügt:  

  

„2Werden Vorschläge oder Anregungen 

der oder des Landesbeauftragten nicht 

berücksichtigt, so sind ihr oder ihm die 

Gründe dafür in geeigneter Weise mitzu-

teilen.“ 

 

  

e) Im neuen Absatz 4 Satz 1 werden die Worte 

„mit Ausnahme der kommunalen Gebietskör-

perschaften“ gestrichen. 

e) Im neuen Absatz 4 Satz 1 werden die Worte 

„mit Ausnahme der kommunalen Gebietskör-
perschaften“ gestrichen und die Worte „der 

Aufgabe“ durch die Worte „ihrer oder sei-

ner Aufgaben“ ersetzt. 

  

11. § 12 wird wie folgt geändert: 11. § 12 wird wie folgt geändert: 

  

a) In der Überschrift wird das Wort „Beiräte“ durch 

das Wort „Landesbeirat“ ersetzt. 

a) unverändert 
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b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

  

aa) Satz 2 Nr. 1 erhält folgende Fassung: aa) Satz 2 Nr. 1 erhält folgende Fassung: 

  

„1. zehn Personen auf Vorschläge von 

Landesverbänden von Vereinigun-

gen oder Selbstvertretungsorgani-

sationen von Menschen mit Behin-

derungen oder von Landesverbän-

den von Selbsthilfegruppen im 

Sinne des § 20 h des Fünften Buchs 

des Sozialgesetzbuchs,“. 

„1. zehn Personen auf Vorschläge von 
Landesverbänden von Selbsthilfe- 

oder Selbstvertretungsorganisatio-

nen von Menschen mit Behinderun-

gen __________,“. 

  

bb) Es wird der folgende neue Satz 3 einge-

fügt: 

bb) Es werden die folgenden neuen 

Sätze 3 und 4 eingefügt: 

  

„3Sie oder er beruft für jedes weitere Mit-

glied ein stellvertretendes Mitglied in ent-

sprechender Anwendung des Satzes 2 

und benennt ein weiteres Mitglied zur 

Stellvertreterin oder zum Stellvertreter 

des vorsitzenden Mitglieds.“  

„3__________Für jedes weitere Mitglied 

beruft die oder der Landesbeauftragte 

für Menschen mit Behinderungen ein 

stellvertretendes Mitglied__________; 

Satz 2 gilt entsprechend__. 4Außerdem 

beruft sie oder er eines der weiteren Mit-

glieder zu ihrer oder seiner Stellvertre-

terin oder zu ihrem oder seinem Stell-

vertreter __________.“ 

  

cc) Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden 

Sätze 4 und 5. 

cc) Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden 
Sätze 5 und 6. 

  

dd) Im neuen Satz 4 werden nach dem Wort 

„Mitglieder“ die Worte „und ihre Stellver-

tretungen“ eingefügt. 

dd) Im neuen Satz 5 werden nach dem Wort 

„Mitglieder“ die Worte „und die für sie 

berufenen stellvertretenden Mitglie-

der“ eingefügt. 

  

c) Absatz 4 wird gestrichen.  c) unverändert 

  

12. Nach § 12 wird der folgende § 12 a eingefügt: 12. Nach § 12 wird der folgende § 12 a eingefügt: 

  

„§ 12 a „§ 12 a 

Kommunale Beiräte, Niedersächsischer  

Inklusionsrat von Menschen mit Behinderungen 

Kommunale Beiräte oder Gremien und Beauf-

tragte für Menschen mit Behinderungen, 

Inklusionskonferenzen und -berichte, 

Niedersächsischer Inklusionsrat 

von Menschen mit Behinderungen 

  

 (1) 1Die Landkreise, die Region Hannover und 

die kreisfreien Städte sowie die Landeshauptstadt 

Hannover und die Stadt Göttingen richten zu ihrer 

Unterstützung bei der Verwirklichung der Zielset-

zung dieses Gesetzes jeweils einen Beirat oder ein 

vergleichbares Gremium ein. 2Näheres wird durch 

Satzung bestimmt. 

 (1) 1Die Landkreise, die Region Hannover und 

die kreisfreien Städte sowie die Landeshauptstadt 

Hannover und die Stadt Göttingen richten zu ihrer 

Unterstützung bei der Verwirklichung der Zielset-

zung dieses Gesetzes jeweils einen Beirat oder ein 
vergleichbares Gremium ein. 1/1Andere Kommu-

nen können einen solchen Beirat oder ein ver-

gleichbares Gremium einrichten. 1/2Die Kommu-

nen können ferner Beauftragte für Menschen mit 
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Behinderungen bestellen. 2Näheres wird durch 

Satzung bestimmt. 

  

 (2) 1Die in Absatz 1 Satz 1 genannten Ge-

bietskörperschaften führen alle fünf Jahre Inklu-

sionskonferenzen mit dem Ziel durch, die Inklu-

sion auf örtlicher Ebene zu stärken und ein ko-

ordiniertes Vorgehen zu ermöglichen. 2Sie er-

stellen alle fünf Jahre einen Inklusionsbericht 

über den Stand und die voraussichtliche Ent-

wicklung der in Satz 1 genannten Ziele. 

  

 (2) Der freiwillige Zusammenschluss der kom-

munalen Beiräte und vergleichbaren Gremien nach 

Absatz 1 sowie der sonstigen kommunalen Beiräte, 

vergleichbaren Gremien und der oder des Beauf-

tragten für Menschen mit Behinderungen zu einer 

Landesarbeitsgemeinschaft unter der Bezeichnung 

Niedersächsischer Inklusionsrat für Menschen mit 

Behinderungen wird einer Selbstvertretungsorgani-

sation im Sinne des § 12 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 gleich-

gestellt.“ 

 (3) Der __________ Niedersächsische_ Inklu-

sionsrat von Menschen mit Behinderungen ist ein 

freiwilliger Zusammenschluss __________ von 

__________ Beiräten oder vergleichbaren Gremien 

und __________ Beauftragten für Menschen mit 

Behinderungen von Kommunen __________ und 

gilt bei der Anwendung des § 12 Abs. 2 Satz 2 

Nr. 1 als Landesverband einer Selbstvertretungs-

organisation ____.“ 

  

13. In § 13 Abs. 1 Satz 1 wird nach der Verweisung „§ 4 

Abs. 2“ die Angabe „und 3“ eingefügt. 

13. In § 13 Abs. 1 Satz 1 wird ____ die Verweisung „§ 4 

Abs. 2“ durch die Verweisung „§ 4 Abs. 1 und 2“ 

ersetzt. 

  

14. Nach § 13 wird der folgende § 13 a eingefügt: 14. Nach § 13 wird der folgende § 13 a eingefügt: 

  

„§ 13 a „§ 13 a 

Zielvereinbarungen Zielvereinbarungen 

  

 (1) 1Zur Herstellung von Barrierefreiheit kön-

nen Zielvereinbarungen zwischen den nach § 15 

Abs. 3 BGG anerkannten Verbänden oder deren 

niedersächsischen Landesverbänden und den öf-

fentlichen Stellen für ihren jeweiligen Aufgabenbe-

reich getroffen werden. 2Auf Verlangen eines  

Verbands haben die öffentlichen Stellen Verhand-

lungen über Zielvereinbarungen aufzunehmen, es 

sei denn, dass für den Bereich bereits eine Zielver-

einbarung abgeschlossen ist oder Verhandlungen 

geführt werden. 3Die obersten Landesbehörden 

können für ihren Geschäftsbereich festlegen, wel-

che Stelle für die Verhandlung über und den Ab-

schluss der Zielvereinbarungen zuständig ist. 

 (1) 1Zur Herstellung von Barrierefreiheit kön-

nen öffentliche_ Stellen für ihren jeweiligen Aufga-
benbereich Zielvereinbarungen mit den nach § 15 

Abs. 3 BGG anerkannten Verbänden oder deren 

niedersächsischen Landesverbänden __________ 
treffen. 2Auf Verlangen eines Verbands haben die 

öffentlichen Stellen Verhandlungen über Zielverein-

barungen aufzunehmen, es sei denn, dass für den 
beabsichtigten Regelungsbereich bereits eine 

Zielvereinbarung abgeschlossen ist oder Verhand-

lungen geführt werden. 3Die obersten Landesbehör-

den können für ihren Geschäftsbereich festlegen, 

welche Stelle für die Verhandlung über und den Ab-

schluss der Zielvereinbarungen zuständig ist. 

  

 (2) 1Hat ein Verband die Aufnahme von Ver-

handlungen verlangt, so hat er dies unter Benen-

nung des Verhandlungsgegenstands und der Ver-

handlungsparteien dem für Soziales zuständigen 

Ministerium anzuzeigen. 2Das Ministerium gibt die 

Anzeige auf seiner Internetseite bekannt. 3Innerhalb 

von vier Wochen nach der Bekanntgabe haben an-

dere Verbände im Sinne des Absatzes 1 das Recht, 

 (2) 1Hat ein Verband die Aufnahme von Ver-

handlungen verlangt, so hat er dies unter Benen-

nung des Verhandlungsgegenstands und der Ver-

handlungsparteien dem für Soziales zuständigen 

Ministerium anzuzeigen. 2Das Ministerium gibt die 

Anzeige auf seiner Internetseite bekannt. 3Innerhalb 

von vier Wochen nach der Bekanntgabe haben an-
dere Verbände und öffentliche Stellen im Sinne 
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den Verhandlungen durch Erklärung gegenüber den 

in der Anzeige genannten Verhandlungsparteien 

beizutreten. 4Stehen die Verhandlungsparteien fest, 

so sollen die Verhandlungen innerhalb von vier  

Wochen aufgenommen werden.  

des Absatzes 1 das Recht, den Verhandlungen 

durch Erklärung gegenüber den in der Anzeige ge-
nannten Verhandlungsparteien beizutreten. 4Nach 

Ablauf der Beitrittsfrist __________ sollen die 

Verhandlungen innerhalb von vier Wochen aufge-

nommen werden.  

  

 (3) In die Zielvereinbarungen nach Absatz 1 

sind  

 (3) In den Zielvereinbarungen nach Absatz 1 

sind insbesondere 

  

1. der Verband und die öffentliche Stelle, die die 

Vereinbarung schließen, zu benennen und  

1. der Verband und die öffentliche Stelle, die die 
Vereinbarung schließen, zu benennen, 

  

2. die Maßnahmen und der Zeitrahmen zur Her-

stellung von Barrierefreiheit festzulegen und 

zu bestimmen, wie überprüft werden soll, ob 

die Maßnahmen zeitgerecht umgesetzt wur-

den. 

2. die Maßnahmen und der Zeitrahmen zur Her-

stellung von Barrierefreiheit festzulegen und 

 
3. zu bestimmen, wie überprüft werden soll, ob 

die Maßnahmen zeitgerecht umgesetzt wur-

den. 

  

 (4) 1Das für Soziales zuständige Ministerium 

führt ein Register, in das der Abschluss, die Ände-

rung und die Aufhebung von Zielvereinbarungen 

eingetragen werden. 2Die öffentliche Stelle, die mit 

einem Verband eine Zielvereinbarung abgeschlos-

sen hat, ist verpflichtet, diese dem für Soziales zu-

ständigen Ministerium innerhalb eines Monats nach 

Abschluss der Zielvereinbarung schriftlich oder in 

elektronischer Form zu übersenden. 3Die öffentliche 

Stelle hat das für Soziales zuständige Ministerium in 

gleicher Form innerhalb eines Monats auch über 

eine Änderung und die Aufhebung der Vereinbarung 

zu informieren. 

 (4) 1Das für Soziales zuständige Ministerium 

führt ein Register, in das der Abschluss, die Ände-

rung und die Aufhebung von Zielvereinbarungen 

eingetragen werden. 2Die öffentliche Stelle, die mit 

einem Verband eine Zielvereinbarung abgeschlos-

sen hat, ist verpflichtet, diese dem für Soziales zu-

ständigen Ministerium innerhalb eines Monats nach 

Abschluss der Zielvereinbarung schriftlich oder in 

elektronischer Form zu übersenden. 3Die öffentliche 

Stelle hat das für Soziales zuständige Ministerium in 
gleicher Form innerhalb eines Monats ___ nach ei-

ner Änderung oder ___ Aufhebung der Vereinba-

rung hierüber zu informieren. 

  

 (5) 1Zur Herstellung der Barrierefreiheit kön-

nen Zielvereinbarungen zwischen den in Absatz 1 

genannten Landesverbänden und Organisationen 

aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft getroffen wer-

den. 2Abschluss, Änderung und Aufhebung können 

auf Wunsch der Zielvereinbarungspartner in das Re-

gister (Absatz 4) eingetragen werden.“ 

 (5) 1__________ 2Abschluss, Änderung und 
Aufhebung von Zielvereinbarungen zwischen den in 

Absatz 1 genannten Landesverbänden und Organi-

sationen aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft kön-

nen auf Wunsch der Zielvereinbarungspartner in 

das Register (Absatz 4) eingetragen werden.“ 

  

15. § 15 erhält folgende Fassung: 15. § 15 erhält folgende Fassung: 

  

„§ 15 „§ 15 

Landeskompetenzzentrum für Barrierefreiheit Landeskompetenzzentrum für Barrierefreiheit 

  

 (1) Es wird ein Landeskompetenzzentrum für 

Barrierefreiheit errichtet und betrieben. 

 (1) Das für Soziales zuständige Ministerium 

trägt dafür Sorge, dass ein Landeskompetenz-

zentrum für Barrierefreiheit errichtet und betrieben 

wird. 
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 (2) 1Ziel ist die Schaffung einer zentralen An-

laufstelle zu Fragen der Barrierefreiheit für die öf-

fentlichen Stellen im Sinne des § 2 Abs. 1 und des 

§ 9 Abs. 1, für die in § 13 a Abs. 5 genannten Insti-

tutionen und für die Zivilgesellschaft. 2Die Bereitstel-

lung und Bündelung von Informationen zur Herstel-

lung der Barrierefreiheit sowie der Aufbau eines 

Netzwerkes sollen wesentliche Aufgaben des Lan-

deskompetenzzentrums sein.“ 

 (2) 1Das Landeskompetenzzentrum für Bar-

rierefreiheit ist die zentrale_ und unabhängige 

Anlauf- und Beratungsstelle zu Fragen der Barrie-

refreiheit für Menschen mit Behinderungen, de-

ren Angehörige sowie die öffentlichen Stellen im 

Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 und des § 9 Abs. 1, für 

die in § 13 a Abs. 5 genannten Institutionen und für 
die Zivilgesellschaft. 2Seine __________ Aufgaben 

__________ sind insbesondere 

  

 1. Erstberatung für die in Satz 1 genannten 

Personen, Stellen und Institutionen, 

  

 2. Bereitstellung, Bündelung und Weiterent-

wicklung von unterstützenden Informationen 

zur Herstellung von Barrierefreiheit, 

  

 3. Unterstützung der Beteiligten bei Zielver-

einbarungen nach § 13 a, 

  

 4. Aufbau von Netzwerk- und Kooperations-

strukturen, die den in Satz 1 genannten Per-

sonen, Stellen und Institutionen zur Verfü-

gung stehen sollen, 

  

 5. Begleitung von Forschungsvorhaben zur 

Verbesserung der Datenlage und zur Her-

stellung von Barrierefreiheit und 

  

 6. Bewusstseinsbildung durch Bildungs- und 

Informationsveranstaltungen und Öffent-

lichkeitsarbeit. 

  

  (3) Ein Expertenkreis, dem mehrheitlich 

Menschen mit Behinderungen sowie Vertreterin-

nen und Vertreter der in § 12 Abs. 2 Satz 2 ge-

nannten Institutionen angehören, berät das Lan-

deskompetenzzentrum für Barrierefreiheit.“ 

  

  

Artikel 2 Artikel 2 

Evaluation der Aufwendungen der kommunalen  

Gebietskörperschaften 

Evaluation der Kosten für die kommunalen  

____Körperschaften 

  

 Die Landesregierung evaluiert die durch dieses Ge-

setz bedingten Aufwendungen im Sinne des Artikels 57 

Abs. 4 der Niedersächsischen Verfassung der kommuna-

len Gebietskörperschaften bis zum 31. Dezember 2023. 

 Die Landesregierung evaluiert die durch dieses Ge-
setz für die kommunalen ____Körperschaften verur-

sachten Kosten im Sinne des Artikels 57 Abs. 4 der Nie-

dersächsischen Verfassung __________ bis zum 31. De-

zember 2023. 
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Artikel 3 Artikel 3 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

  

 Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung 

in Kraft. 

unverändert 

 

 

(Verteilt am 09.12.2021) 


